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Die von den Herren Abgeordneten Dr. LICHAL und Genossen an mich 

gerichtete Anfrage Nr. 1128/ J, betreffend die Besetzung der Planstelle 

eines Sachbearbeiters am Gendarmerieposten Pöchlarn, beantworte ich 

wie folgt: 

Vom Landesgendarmeriekommando für Niederösterreich wurde mir be

richtet, daß die Einteilung des Bezirksinspektors Franz MARTIN als 

Sachbearbeiter beim Gendarmerieposten Pöchlarn und die Einteilung des 

Bezirksinspektors Karl NESTELBERGE R als Sachbearbeiter beim Gen

darmerieposten Melk vorgesehen ist. Der Vollzug erfolgt nach Abschluß 

des Besetzungsverfahrens. 

Zu Frage 1) 

Die Besetzungsangelegenheit wurde beim Landesgendarmeriekommando 

für Niederösterreich bearbeitet. Die Stellungnahmender Zwischenvorge

setzten ergaben keinen Anhaltspunkt. daß Bezirksinspektor MARTIN 

besser beschrieben ist als Bezirksinspektor NESTELBERGER. Die 

Behauptung. daß NESTELBERGER bisher nicht Sachbearbeiter war. 

ist falsch. 

Bezirksinspektor NESTELBERGER wird bei seiner Zuteilungsdienst

stelle (Gendarmerieposten Wilhelmsburg) als Sachbearbeiter verwendet. 

Jedes auf die politische Einstellung von Beamten Bezug nehmende .Attribut 

weise ich in deren Namen auf das entschiedenste zurück. Sollte sich keine 

Änderung der diesbezüglichen Praxis des Herrn Anfragestellers ergeben, 

werde ich zwecks Herstellung des Gleichheitsprinzips künftig generell 

die für einen Planstellenbewerber intervenierende Fraktion bekanntgeben. 
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Zu Fragen 2 - 4 

Da die der Frage 1 zugrundeliegende Prämisse unzutreffend ist, 

die folgenden Fragen aber darauf aufbauen, sind sie nicht beant

wortbar. 
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